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Beratungsfolge

Bezirksvertretung Bonn 15.06.2021 Kenntnisnahme

Inhalt der Stellungnahme:

Die Verkehrssituation in der Pützstraße war bereits mehrfach Gegenstand 
intensiver Diskussionen zwischen Befürwortern und Gegnern einer 
Fußgängerzone. Erst vor kurzem wurde hierzu ein Kompromiss erarbeitet, in 
den Gremien diskutiert und umgesetzt (vgl. DS 1912061). Aus Sicht der 
Verwaltung ist die 2019 umgesetzte Lösung weiterhin als geeigneter 
Kompromiss zwischen den verschiedenen Interessen anzusehen. Hierbei sind 
bereits Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr gemäß den Forderungen 
der Initiative „Pro Fußgängerzone“ umgesetzt worden.
Eine erneute Diskussion über das Für und Wider einer Fußgängerzone würde 
keine neuen Erkenntnisse bringen und ggf. Kapazitäten innerhalb der 
Verwaltung binden, wodurch möglicherweise die Umsetzung anderer Projekte 
beeinträchtigt werden könnte.

Beschlussvorschlag für die Bezirksvertretung Bonn: 

Der Bürgerantrag wird abgelehnt, der/die Antragstellende wird entsprechend 
den Ausführungen der Stellungnahme der Verwaltung über die hierfür 
maßgeblichen Gründe unterrichtet. Mit diesem Votum und der Beratung in der 
Bezirksvertretung Bonn ist das in § 24 GO NRW für die formelle Beratung von 
Bürgeranträgen vorgesehene Verfahren zum Abschluss gelangt. 

Anlage/n
Keine

http://intranet2.bonn.de/bo_ris/daten/o/pdf/19/1912061.pdf
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